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Immer wieder erreichen das Referat zum Teil ungewöhnliche Anfragen. In loser Folge möchten 
wir unseren Lesern einige dieser Fragen und die Antworten des GOZ-Ausschusses zur Kenntnis 
geben. Es wird dabei unsererseits immer nur eine gebührenrechtliche Wertung erfolgen.

Anfrage einer Zahnarztpraxis:

Wir haben einen VHC-Reader zur 
Messung des Vitamin D-Gehal-
tes. Der Hersteller empfiehlt die 
Abrechnung der GOÄ-Position Ä 
4138 „25-Hydroxy-Vitamin D (25-
OH-D, D2), Ligandenassay – ein-
schließlich Doppelbestimmung 
und aktueller Bezugskurve“. Ist 
diese Position auch für den Zahn-
arzt berechenbar?

Dazu die Information des  
Herstellers:

Der VITALITY HEALTH CHECK 
(VHC)-Reader ist ein mobiles und 
handliches Messgerät (nur 4 x 4 
x 4 cm) und dient der schnellen 
und quantitativen Auswertung 
des separat erhältlichen VHC-Vit-
amin-D-Schnelltests. Der separat 
erhältliche quantitative Vitamin-
D-Test VHC-Vitamin-D ist ein ein-

stufiger immunchromatographi-
scher in-vitro-Schnelltest. Er dient 
der quantitativen Bestimmung 
des gesamt 25-Hydroxy-Vitamin 
D (25-OH-Vitamin D) aus mensch-
lichem, aus der Fingerkuppe ent-
nommenem Vollblut. Dieser Test 

liefert ein vorläufiges diagnosti-
sches Testergebnis und kann zur 
Untersuchung auf einen Vitamin-
D-Mangel hin verwendet werden.

Antwort des  
Gebührenausschusses:

Es handelt sich bei der quantita-
tiven Bestimmung des Vitamin 
D-Spiegels um keine zahnmedi-
zinisch notwendige Behandlungs-
leistung, die folglich nicht nach 
beschriebenen Positionen der 
zahnärztlichen Gebührenordnung 
GOZ berechnet werden kann. Für 
ärztliche Kollegen empfiehlt der 
Hersteller die GOÄ-Position 4138. 
Diese ist uns Zahnärzten gemäß 
§ 6 (2) GOZ allerdings nicht ge-
öffnet. Folglich kann zur Abrech-
nung nur der Weg über eine § 2 
(3)-Vereinbarung empfohlen wer-
den.  

Wir stellen vor: Mit diesem kreierten Logo 
werden in Zukunft die GOZ-Fragen des 
Monats beantwortet.
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